
 

  

Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur 
z. Hd. Fr. Mag. Christa Wohlkinger 
Abteilung III/2 

Minoritenplatz 5 

1014 Wien 
  

Per E-Mail: begutachtung@bmukk.gv.at  

  

Geschäftszahl: BMUKK-12.803/0004-III/2/2009 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das BIFIE-Gesetz 2008 geändert wird 

 

 Wien, am 11. September 2009 

  

Sehr geehrter Frau Mag. Wohlkinger, 

der Katholische Familienverband dankt für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt dazu 
wie folgt Stellung. 

 

ad § 2 Abs. 3:  

 

Die Rechte der Eltern und Schüler/innen werden durch die alleinige Zuständigkeit des 
Regierungsmitglieds nicht beachtet. Des Weiteren muss angemerkt werden, dass 
hinsichtlich der Auswahl des Auftragnehmers das Bundesvergabegesetz in der jeweils 
gültigen Fassung zu gelten hat.  

Im Sinne von seriösem, wissenschaftlichem Arbeiten sollte das BIFIE keine eigenen Aufträge 
planen, durchführen, sich dabei selbst evaluieren, dies per „Einvernahme mit dem 
zuständigen Regierungsmitglied“, ohne internationale begleitende wissenschaftliche 
Kontrolle unter Einbeziehung anderer Wissenschaftsdisziplinen. 

 

ad § 6 Abs. 2:  

 

Die im Entwurf geforderte Mitwirkung auf Anordnung des zuständigen Regierungsmitglieds 
steht im Gegensatz zu den Rechten der Eltern und mündigen Schüler/innen. Es ist das 
Einverständnis herzustellen. Zu diesem Punkt verweisen wir auf das beigelegte Protokoll des 
Arbeitsgesprächs vom 12. Juni 2009, worin Elternvertretern eine rechtzeitige und 
umfassende Information und Einspruch bei Fragen, die den persönlichen Lebensbereich der 
Familien betreffen, zugesichert wurde.  
 
Weiters weisen wir darauf hin, dass lt. dem vorliegenden Entwurf – entgegen den 
Erläuterungen – die Teilnahme an den „Kontexterhebungen“ zu den Bildungsstandards, also 
den sensiblen Fragen über das Elternhaus, für die Schüler/innen verpflichtend wird. In 
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diesem Fall wird das Elternrecht missachtet und steht im glatten Widerspruch zu den 
Zusagen, die bei den Gesprächen mit dem BIFIE und den Elternvertretern gemacht wurden. 

 

Die alleinige Kundmachung der Durchführung einer Testung mittels Anschlag in der Schule 
reicht nicht aus. Nicht alle Eltern können die Schulen ihrer Kinder regelmäßig besuchen. Wir 
weisen auch auf Ferienzeiten hin, in denen die Eltern keine Möglichkeit der 
Informationsbeschaffung haben, da in dieser Zeit die Schulen geschlossen sind.  

ad § 7 Abs.1 :  

Wir begrüßen, dass im Entwurf festgehalten wird, dass das BIFIE bei der Wahrnehmung 
sämtlicher Aufgaben die Grundsätze des Datenschutzes einhalten muss, geben aber zu 
bedenken, dass das zuständige Regierungsmitglied per Anordnung entscheiden kann, und 
dadurch das Datenschutzgesetz und das Bildungsdokumentationsgesetz außer Kraft gesetzt 
werden.   

ad 5 § 16 Abs. 1: 

Eine Erhöhung der Basiszuwendung auf 13 Millionen Euro jährlich erscheint uns überhöht 
und ist für uns nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil, es ist anzunehmen, dass die in der 
Startphase anfallenden Kosten bei einer weiteren Implementierung der Zentralmatura für die 
BHS geringer sein müssten, da vieles von der Entwicklung der Zentralmatura im AHS-
Bereich übernommen werden kann.  

 ad 1 § 24 Abs. 1.:  

Wir drücken unser Befremden darüber aus, dass Auftragserteilung und Kontrolle in der Hand 
des zuständigen Regierungsmitglieds liegen. Wir schlagen eine Kontrolle durch eine 
Kommission, in der auch die Schulpartner eingebunden sind, oder durch den 
Bundesrechnungshof vor.  

In der Beilage übermitteln wir Ihnen das Protokoll der Sitzung vom 12. Juni 2009 im BIFIE 
Salzburg. In diesem Gespräch wurde den Elternvertretern Mitsprache und Information 
zugesichert. Wir nehmen mit Enttäuschung zur Kenntnis, dass diese Zusagen im 
vorliegenden Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt wurden.   

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Katholischen Familienverband Österreichs 

  

          Prof. Dr. Clemens Steindl e.h.                                          Mag. Christina Luef e.h. 

                         Präsident                                                                Generalsekretärin 

  

     Mag. Elisabeth Rosenberger e.h. 
     Fachbereich Bildung und Schule 

  

Beilage:  
Protokoll vom 12. Juni 2009 BIFIE/ Elternvertreter 
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